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Information an die Angehörigen und Bezugspersonen der Bewohnerinnen und 
Bewohner des Pflegezentrums zur weitgehenden Aufhebung der 
Schutzmassnahmen    

Liebe Angehörige, geschätzte Bezugspersonen 

Am 13. März verkündete der Schweizer Bundesrat umfassende Einschränkungen zum Schutz 

der Bevölkerung vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Kurz darauf legte die 

Gesundheitsdirektion Zürich die Schutzmassnahmen zur Vermeidung von Corona-Infektionen in 

Pflegezentren fest. Damit begann für uns alle eine Zeit mit grossen Einschränkungen. 

Nun werden diese Einschränkungen von der Gesundheitsdirektion per Mittwoch 01. Juli 

weitgehend aufgehoben. Gerne informieren wir Sie deshalb über die ab morgen gültigen 

Veränderungen. 

Der Grundsatz der neuen Regelungen ist, alle Schutzmassnahmen soweit zu lockern und 

den Bewohnerinnen und Bewohnern so viel Freiheit zu gewähren, wie dies unter 

Vermeidung von Neuansteckungen vertretbar ist. Konkret bedeutet dies: 

1. Besuche im Pflegezentrum sind wieder vollumfänglich möglich 

Besuche können wieder im Umfang stattfinden, wie dies vor der Coronakrise der Fall war. Sie 

dürfen die Bewohnerinnen und Bewohner auch wieder ohne Voranmeldung direkt in den 

Wohnbereichen besuchen. Die Türe des Haupteingangs ist wieder von 06.00 bis 21.00 Uhr 

geöffnet. Für spätere Besuche benutzen Sie bitte die Klingel der Haupteingangstüre.Dabei 

gelten die folgenden Auflagen: 

 Zwecks Unterstützung des Contact Tracings werden von allen Besuchern die 

Personalien aufgenommen. Bitte hinterlassen Sie dazu bei jedem Besuch Ihre 

Kontaktdaten auf der ausgelegten Liste beim Haupteingang oder füllen Sie das Formular 

vorgängig via Link auf unserer Homepage aus.. Die Daten werden von uns 14 Tage 

aufbewahrt und dann gelöscht. 

 Zur Sicherstellung der Contact Tracings ist ausschliesslich der Haupteingang für 

Besucher offen. 

 Bei Besuchen soll konsequent die vom Bundesrat vorgegebene Abstandsregelung 

(1,5 Meter) eingehalten werden. 

 Kann oder will die Abstandsregel über eine längere Zeit nicht eingehalten werden, ist von 

den Besuchern eine Schutzmaske zu tragen. Diese können wird bei Bedarf gerne abgeben. 

 Die Händehygiene ist weiterhin von grösster Bedeutung und wir stellen daher 

an zahlreichen Orten Desinfektionsmittel zu Verfügung. 
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2. Das Leben im Pflegezentrum kann wieder im normalen Alltag stattfinden 

 Alle Veranstaltungen können wieder stattfinden, wobei auch externe Besucher wieder 

teilnehmen dürfen. Dies gilt für die Anlässe der Aktivierung genauso die für die 

kirchlichen Anlässe. 

 Bei allen Veranstaltungen gilt es, die Abstandsregel und die Vorgaben zur Händehygiene 

einzuhalten. 

 Auch Ausflüge (z.B. Einkaufsfahrt) sind wieder möglich, wobei auch auf Ausflügen die 

Abstandsregel einzuhalten ist. 

 Die Freiwilligen dürfen die Wohnbereiche wieder betreten. Dies heisst u.a. auch, dass 

die Freiwilligen der Kirchen die Bewohnerinnen und Bewohner für die Gottesdienste auf 

den Wohnbereichen abholen dürfen. 

 Coiffeurbesuche sind wieder uneingeschränkt möglich, wobei innerhalb des 

Coiffeursalons besondere Regelungen gelten (u.a. Maskenpflicht der Coiffeusen). 

 In der Cafeteria sind externe Besuche wieder uneingeschränkt erlaubt. Alle Leistungen in 

der Cafeteria werden wieder angeboten. Eine Ausnahme ist das Salatbuffet, welches bis auf 

Weiteres durch vorbereitete Salatteller ersetzt wird. 

 Die Mieter der Seniorenwohnungen und andere Besucher können sich wieder in der 

Cafeteria verpflegen. 

 Der Aussenbereich der Cafeteria kann wieder von allen Personen, auch allen externen 

Gästen, genutzt werden. 

3. Externe Aufenthalte von Bewohnerinnen und Bewohnern sind jederzeit möglich 

 Vor einem externen Aufenthalt müssen die Bewohnerinnen und Bewohner weiterhin eine 

Selbstdeklaration unterzeichnen, mit welcher sie bestätigen, dass sie die notwendigen 

Schutzmassnahmen kennen - eben das Abstandshalten und die Händehygiene – und 

konsequent einhalten. Falls sie von jemandem begleitet werden, kann auch diese Person 

die Selbstdeklaration unterzeichnen. 

Mit den beschriebenen Anpassungen sind wir wieder in der Normalität angekommen. Zu 

unser aller Schutz ist aber weiterhin die Anwendung der Abstandsregel von 1,5 Meter und die 

konsequente Anwendung der Händehygiene zentral. 

Wir grüssen Sie freundlich und freuen uns, Sie bald wieder in unserem Hause begrüssen 

zu dürfen. 

Tobias Diener Arianne Fuchs 

Direktor Leitung Pflege und Betreuung 

Martina Wehrli Mirjam Kalberer 

Leitung Hotellerie und Infrastruktur Leitung Administration und Personal 
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